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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.09.1990

Norm

StPO §296 Abs3

Rechtssatz

Eine gemeinsame Entscheidung über eine Berufung eines Angeklagten mit einer Nichtigkeitsbeschwerde eines

anderen Angeklagten, der zwar unter derselben Aktenzahl, nicht aber mit demselben Erkenntnis verurteilt wurde,

kommt nicht in Betracht.
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